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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Westerauer Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird gemäß § 5 

ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) 

verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Der JA der Westerauer Stiftung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Bereich Haushalt und 

Steuerung erstellt und von der Stiftungsverwaltung der Westerauer Stiftung nach Fertigstellung 

geprüft. Der Lagebericht wurde von der Stiftungsverwaltung der Westerauer Stiftung erstellt. Beides 

wurde jeweils am 27. September 2023 vom Bürgermeister der HL unterzeichnet. Der JA ist gemäß 

§ 91 Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.  

Er ist gemäß § 44 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) spätestens bis 

zum 01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vor-

zulegen. Der JA 2021 ist somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und 

vorgelegt worden.  

Mit Schreiben vom 30.01.2023 betreffend die Haushaltspläne 2023 der HL und der von der HL 

verwalteten Stiftungen nahm das Ministerium für Inneres, Kommunales Wohnen und Sport mit Az. 

IV 3010-90220/2022 durch Ralf Warnholz gesondert zu den Stiftungen Stellung. Abschließend sieht 

er ein Problem bei der Beurteilung der Finanzlage der Stiftungen im Fehlen aktueller 

Jahresabschlüsse. Hier sehe er insbesondere auch aus stiftungsrechtlicher Sicht Handlungsbedarf. 

Er gehe davon aus, dass im laufenden Jahr eine fristgerechte Vorlage der Jahresabschlüsse 2022 

gemäß § 44 Absatz 4 GemHVO-Doppik zu 1. Mai erfolge. 

Die Prüfung des JA 2021 und des Lageberichts 2021 erfolgt gemäß § 92 Abs. 1 GO in Verbindung mit 

§ 116 Abs. 1 Nr. 1 GO durch das RPA. Nach Abschluss der Prüfung legt der Bürgermeister gemäß 

§ 92 Abs. 3 GO den JA und den Lagebericht zusammen mit dem Schlussbericht des RPA der 

Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den JA und den 

Lagebericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- 

und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 

beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
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Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden JA hat das RPA von dieser Regelung 

Gebrauch gemacht. 

 

2 Prüfungsdurchführung 

Die Prüfung des JA und des zugehörigen Lageberichtes ist in der Zeit von Oktober 2023 bis 

November 2023 durch das RPA erfolgt. Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter 

Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgrenzen durchgeführt. Soweit in diesem Bericht 

Vorjahreswerte angegeben werden, beziehen sich diese auf Werte des zum Stichtag 31.12.2020 

erstellten JA. 

 

3 Vorjahre 

Tabelle 1: Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2010-2019 

Zweckrücklage 

und freie Rücklage 

Die Zweckrücklage 

und die freie 

Rücklage sind 

richtigerweise der 

Kontenart 203 

Ergebnisrücklage 

zuzuordnen 

Die Verwaltung teilt 

diese Auffassung. 

Die Verwaltung will die Bilanz 

anpassen, sobald die 

Stiftungsaufsicht der 

Umstellung der Auflösung des 

„Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied“ 

zugestimmt hat. 

JA 2013 

Aufwendungen 

Sach- und 

Dienstleistungen 

Die 

Bewirtschaftung 

durch den Bereich 

Stadtwald in 2012 

+ 2013 war 

defizitär. 

Eine Lösung wird 

angestrebt. Die 

Kündigung des 

Dienstleistungs-

vertrages erfolgte 

zunächst zum 

31.12.2020. 

Der Vertrag wurde bis zum 

31.12.2022 verlängert. Es 

besteht Übereinstimmung 

darin, dass der Vertrag bis zur 

endgültigen Regelung 

fortgesetzt wird. Ein Gutachter 

wurde damit beauftragt, 

Vorschläge für die 

Bewirtschaftung auszuarbeiten. 

Vorlage des Gutachtens war für 

Ende Oktober 2023 

angekündigt. Es liegt bisher 

nicht vor. 
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Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2014 

Inventur 2014 2013/2014 fand 

eine Forstinventur 

statt. Das Ergebnis 

wurde im 

Lagebericht nicht 

berücksichtigt. 

Für die Zukunft ist die 

Aufnahme der 

Ergebnisse der 

aktuellsten Inventur im 

Lagebericht 

vorgesehen. 

Die Umsetzung ist bisher noch 

nicht erfolgt. Aktuell läuft die 

Aufnahme des Waldbestandes. 

Das Ergebnis wird für Ende 

2024 erwartet. 

 

 

4 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. Der 

Haushaltsplan 2021 für die Westerauer Stiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 

24.09.2020 beschlossen (VO/2020/09092). Gemäß § 78 Abs. 1 GO enthält der Haushaltsplan alle im 

Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und 

eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie 

die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die allgemeinen Planungsgrundsätze sind in § 10 

GemHVO-Doppik geregelt. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2021 wurden folgendermaßen festgesetzt: 

Tabelle 2: Haushaltsplanung 2021 

Plandaten Erträge Aufwendungen Ergebnis lfd. 

Verwaltungstätigkeit  

Ergebnisplan  14.500 EUR 14.500 EUR 0 EUR 

Plandaten Einzahlungen Auszahlungen Finanzmittelüber-/ 

-unterschuss 

Finanzplan    

Laufende 

Verwaltungstätigkeit 

14.500 EUR 14.500 EUR 0 EUR 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Saldo Finanzplan 14.500 EUR 14.500 EUR 0 EUR 

Die Finanzplanung weist einen gleichbleibenden Bestand der liquiden Mittel aus. 

Im Ergebnis verlief das Jahr im Wesentlichen im Rahmen dieser Ansätze, allerdings wurden die 

geplanten Einnahmen und die geplanten Ausgaben um jeweils 3 TEUR durch den tatsächlichen 

Verlauf überschritten.  
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Durch eine Sonderzuwendung des Bundes (Bundeswaldprämie – siehe unter Tz 5.2) in Höhe von 11 

TEUR ergab sich schließlich ein positives Jahresergebnis in Höhe von 12 TEUR.  

 

5 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der 

Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. Die Bestätigung der 

Westerauer Stiftung vom 09.03.2022 über die Richtigkeit und Vollständigkeit aller für den JA 2021 

angeforderten Unterlagen liegt vor. 

5.1 Bilanz 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres (VJ) überein. Der Jahresüberschuss 

(12 TEUR) stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung 

überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, 

Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem ohne 

Abweichungen abgestimmt. 

 Aktiva 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Aktivseite eingegangen. 

5.1.1.1 Anlagevermögen 

Anlagevermögen Jahresabschluss 

31.12.2020 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2021 

Bilanzposten 1.2.1.3 

Grund und Boden 

Wald und Forsten 

901.190 EUR 0 EUR 901.190 EUR 

Bilanzposten 1.2.7 

Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 

780.947 EUR 0 EUR 790.947 EUR 

 

Das Anlagevermögen der Stiftung hat einen Wert von 1.682 TEUR. Bei dem Posten Wald und Forsten 

handelt es sich sowohl um Grund und Boden als auch um Holzvermögen. Der Aufwuchs ist nach 

den Zuordnungsvorschriften zur Verwaltungsvorschrift als Betriebs- und Geschäftsausstattung 

auszuweisen. Der Posten Wald und Forsten gliedert sich daher in 2 Bilanzpositionen, nämlich in 

1.2.1.3 Grund und Boden - Wald und Forsten (900 TEUR) und 1.2.7 Betriebs- und 

Geschäftsausstattung – Aufwuchs (780 TEUR).  
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5.1.1.2 Liquide Mittel 

Liquide Mittel Jahresabschluss 

31.12.2020 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2021 

Bilanzposten 2.4 176.354 EUR + 7.633 EUR 183.987 EUR 

Es bestand zum Bilanzstichtag im Wesentlichen ein Kontokorrentkonto mit einem Saldo von 64 

TEUR sowie außerdem zwei Termingeldkonten „Wachstums-Sparen“ über je 60 TEUR. Die Werte 

wurden durch Kontoauszüge belegt. 

 Passiva 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Passivseite eingegangen. 

5.1.2.1 Stiftungskapital 

Stiftungskapital  Jahresabschluss 

31.12.2020 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2021 

Bilanzposten 1.01 144.861 EUR + 1.682.137 EUR 1.826.998 EUR 

Das Stiftungskapital ist nach anteiliger Zuordnung des Stiftungskapitals aus 0 Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied und Entnahme aus der freien Rücklage zum Stichtag mit einem Betrag in 

Höhe von 1.827 TEUR ausgewiesen.  

5.1.2.2 Stiftungskapital aus Bilanzunterschied 

Stiftungskapital aus 

Bilanzunterschied 

Jahresabschluss 

31.12.2020 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2021 

Bilanzposten 1.011 1.682.094 EUR - 1.682.094 EUR 0 EUR 

Der Eigenkapitalausweis wich bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 von der in § 48 GemHVO-

Doppik vorgesehenen Mindestgliederung ab. Das durch unterschiedliche Betrachtungsweisen im 

Stiftungsrecht und im Haushaltsrecht entstandene Problem befand sich seit Einführung doppischer 

JA für die Stiftungen in der Diskussion zwischen den Bereichen und dem RPA. Im JA 2021 wird die in 

diesem Zusammenhang getroffene Vereinbarung zwischen der Verwaltung und dem 

Innenministerium/Stiftungsaufsicht dahingehend umgesetzt, dass eine Zuordnung des 

Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied, wie im Lagebericht zu dem JA 2020 der Westerauer 

Stiftung angekündigt, zum Stiftungskapital erfolgt. 
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5.1.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten Jahresabschluss 

31.12.2020 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2021 

Bilanzposten 4.7 20.580 EUR - 9.193 EUR 11.387 EUR 

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich einmal um die Jahresabrechnung für die 

Bewirtschaftung der Stiftungswälder durch den Stadtwald in Höhe von 8 TEUR (VJ 18 TEUR). Die 

Jahresendabrechnung wurde in Abstimmung mit der Stiftungsverwaltung getroffen. Des Weiteren 

handelt es sich um einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 3 TEUR (VJ 2,6 TEUR). Dieser Betrag wird an 

die Verwaltung für deren Dienstleistungen (Stiftungsverwaltung) gezahlt. 

5.2 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen 

nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. Im Anhang 

zum JA sind die Ergebnisse der verschiedenen Kontengruppen den Planwerten tabellarisch 

gegenübergestellt.  

Im Prüfungsjahr wurde durch die Stiftung eine einmalige Bundeswaldprämie zur nachhaltigen 

Bewirtschaftung der Wälder in Höhe von 11 TEUR beantragt und ausgezahlt. Diese außerordentliche 

Prämie begründet das gute Jahresergebnis 2021 in Höhe von 12 TEUR (VJ: 0,6 TEUR). Ansonsten 

ergaben sich nach Prüfung keine nennenswerten wesentlichen Positionen. 

5.3 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Der Endbestand 

der liquiden Mittel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal und 

rechnerisch richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem 

überein. Es ergaben sich nach Prüfung keine nennenswerten wesentlichen Positionen. 

 

6 Anhang 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA, er enthält die nach § 51 Abs. 2 GemHVO 

erforderlichen Angaben. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. Die nach § 51 Abs. 3 

GemHVO-Doppik erforderlichen Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel sind beigefügt 

und wurden geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

 

7 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser gibt einen 

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des JA.  
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Im Anhang zum JA wurde unter der Aktiva Position 1.2.1 unbebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte erwähnt, dass das Holzvermögen durch ein forstwirtschaftliches 

Gutachten auf der Grundlage der erhobenen Forsteinrichtungsdaten neu bewertet wurde. Die 

Forstinventur fand 2013/2014 statt. Das Ergebnis wurde in der Vergangenheit weder im Anhang 

zum JA noch im Lagebericht genannt und erläutert. Dieser Punkt wurde sinngemäß bereits im 

Prüfungsbericht 20141 besprochen und im Prüfungsbericht 20162 vertieft.  

Es wurde in diesem Zusammenhang im Lagebericht vermerkt, dass vom Bereich Stadtwald als 

Bewirtschafterin des Stiftungswaldes für das Frühjahr 2024 aufbereitete Inventurdaten avisiert 

wurden, sodass dann konkrete Aussagen zum Vermögenswert Wald getroffen werden können. 

Damit würde der entsprechenden wiederholten Forderung des RPA in diesem Punkt Rechnung 

getragen. 

 

8 Rücklagenentwicklung und Mittelverwendung 

2021 wurden keine Mittel für den Stiftungszweck (die Gewährung von Altersbeihilfen an bedürftige 

Personen und die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an bedürftige und begabte Studierende) 

ausgeschüttet. 

Tabelle 3: Rücklagenentwicklung 

Jahr Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

 Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

Anfangs-

stand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

2012 0 0 0 0 15.066 0 921 15.987 

2013 0 0 1.241 1.241 15.987 15.000 1.862 2.849 

2014 1.241 0 1.580 2.821 2.849 0 2.370 5.219 

2015 2.841 0 1.335 4.157 5.219 0 2.003 7.222 

2016 4.157 0 0 4.157 7.222 0 0 7.222 

2017 4.157 0 0 4.157 7.222 0 0 7.222 

2018 4.157 0 923 5.080 7.222 0 1.847 9.069 

2019 5.080 4 0 5.076 9.069 0 0 9.069 

2020 5.076 0 2.064 7.140 9.069 0 4.127 13.196 

2021 7.140 43 199 7.296 13.196 0 397 13.593 

Die Zweckrücklage dient gemäß der Steuererklärung für die Jahre 2017 bis 2019 der Förderung von 

begabten Student:innen der Musikhochschule Lübeck. Bedingt durch die Ergebnisentwicklung 

konnte dem Satzungszweck entsprechend zuletzt im Jahr 2013 eine Ausschüttung in Höhe von 

15 TEUR an Student:innen der Musikhochschule erfolgen. 

                                                      

1 Vgl. Bericht des RPA über die Prüfung des JA 2014 der Westerauer Stiftung Tz. 2.5 vom 21.07.2021. 

2 Vgl. Bericht des RPA über die Prüfung des JA 2015/2016 der Westerauer Stiftung Tz. 3.5 vom 30.08.2021. 
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